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„Geldfälscher … Schon das Wort als solches hat für

viele immer noch etwas Aufregendes, Prickelndes,

den Reiz des Ungewöhnlichen. Es verheißt atem -

lose Spannung, Dramatik, Gefahr und Abenteuer,

Auseinandersetzung mit der Polizei und perfekte

Beherrschung der Technik.“

Dieses Buch entführt den Leser in die Welt des falschen Geldes und seiner Hersteller. Der Leser lernt beispiels-

weise Carl Wilhelm Becker kennen, der antike Münzen in derart hervorragender Qualität nachgemacht hat,

dass sie jahrzehntelang in vielen Sammlungen unerkannt blieben und noch sind. Oder Karl Peglow, den bisher

perfektesten Einzeltäter der Bundesrepublik. Er verfolgt die Geschichte des „Blüten-Rembrandts“ aus Mün-

chen, ein Kunstmaler, der in den 1970er Jahren 1000-DM-Scheine von Hand so exakt gezeichnet hatte, dass

er mehr als 80 Stück davon problemlos absetzen konnte. Besonders spannend ist die nicht enden wollende

Geschichte um eine gigantische Falschgeld-Verschwörung unserer Tage: die des so genannten Super-Dollars.

Eine Menge kriminalistischer und statistischer Details, die rechtlichen Regelungen in Deutschland bei der Ver-

folgung von Falschgelddelikten ebenso wie die Herstellungstechniken, die die Nachahmer von Münzen und

Banknoten angewendet haben und anwenden, findet der Leser ebenso wie eine der größten Geschichten von

Falschgeldbetrug der Weltgeschichte: die Fälschung englischer Pfundnoten durch die Nationalsozialisten in

einem Konzentrationslager während des Zweiten Weltkriegs.

Kurzgefasste Falldarstellungen aus den letzten 60 Jahren sowie einiges zum Schmunzeln von Spaß- und Pech-

vögeln aus der Geldfälscherzunft runden die Thematik ab.

Ein umfassender und spannend geschriebener Einblick in die geheimnisvolle und mit eigenartigem Flair be-

haftete Welt des falschen Geldes. Mit vielen, zum Teil farbigen Abbildungen.

Karlheinz Walz, Bankbetriebswirt und Journalist, beschäftigt sich seit seiner Jugend schwerpunktmäßig

und wissenschaftlich mit den Banknoten der Bank deutscher Länder und der Deutschen Bundesbank

sowie insbesondere mit dem Thema Falschgeld. Er ist seit vielen Jahren Fachautor des Battenberg-Gietl-

Verlags für diese Bereiche.
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Continental
Bill zu 20 „Spanish

milled Dollars“ aus dem Jahr 1775.
Die zur Finanzierung des amerikanischen
Unabhängigkeitskrieges ausgegebenen
Scheine wurden unter tatkräftiger Mithilfe
der Engländer massenhaft gefälscht.
(Abbildung mit freundlicher Genehmigung des Verlags
Österreich der Print Media Austria AG, Wien)

Geldfälscher..... Schon das Wort als solches hat für viele immer
noch etwas Aufregendes, Prickelndes, den Reiz des Ungewöhnlichen.
Es verheißt atemlose Spannung, Dramatik, Gefahr und Abenteuer,
Auseinandersetzung mit der Polizei und perfekte Beherrschung der
Technik. Keine Krimireihe im Fernsehen der vergangenen Jahrzehnte
kam ohne eine Folge aus, in der die Thematik der Geldfälschung
nicht Gegenstand der Handlung war. Allerdings hatten die Drehbuch-
autoren dabei meist kein gängiges Klischee ausgelassen. Wir werden
in den folgenden Kapiteln einige Fälscher der alten Schule kennen
lernen, ihren Lebensweg ebenso nachzeichnen wie ihre Fälschungs-
methoden, die manchmal schon fast Fälschungskünste waren. Aber
auch den meist „unromantischen“ Fälschern aus der Organisierten
Kriminalität unserer Tage und ihren Produkten werden wir begeg-
nen.
Ein Falschgeldexperte hat einmal gesagt:
„Zweifellos ist die prähistorische Erfindung des Geldes älter als die
Erfindung des Falschgeldes, aber wahrscheinlich ist sie es nur um
wenige Minuten.“
Das falsche Geld ist dem echten derart schnell gefolgt, dass das Wett-
rennen zwischen beiden bis heute nicht beendet ist. Die Fälscher sind
bis heute, gleichauf mit den Dieben und Betrügern, der zahlreichste
und unausrottbarste Verbrechertypus. Häufig im Lauf der Geschichte
sind es aber nicht nur die kleinen und großen Gauner gewesen, die

Einführung
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falsches oder verfälschtes Geld unter die Leute ge-
bracht haben, sondern die Herrscher oder Münz-
herren selbst. Denken wir dabei beispielsweise an
den Tyrann Polykrates, der von seinen Sklaven im
6. Jahrhundert v. Chr. auf Samos Geld aus Blei her-
stellen ließ, das mit einem hauchdünnen Überzug
aus Gold versehen war. Angeblich hat er damit so-
gar seine Insel von den sie belagernden Doriern
freikaufen können. Die Feinde zogen mit der ver-
meintlich reichen Kriegsbeute triumphierend von
dannen.

Im Jahre 1470 ließ Graf Galeazzo Sforza von
Mailand venezianisches Geld fälschen, um den Ruf
der Lagunenstadt zu schädigen. Oder denken wir
an eines der dunkelsten Kapitel der Geldgeschichte,
nämlich an die Zeit der Kipper und Wipper im
Deutschland des 17. Jahrhunderts, die ihren Na-
men vom Kippen = Abschneiden und vom Wippen
= Schnellen, Wiegen erhielten. Die Münzhoheit
war, entsprechend der politischen Zersplitterung, in
den Händen zahlloser Münzherren und –pächter.
Um hohe Gewinne einzuheimsen, beschnitten und
befeilten sie hochwertige silberne Reichstaler oder
schmolzen sie zu immer geringhaltigeren Münzen
um, was eine stetig steigende Flut dieses minder-
wertigen Geldes mit allen inflatorischen Erschei-
nungen hervorrief. Um diese zum Schluss fast
wertlosen Geldmassen zu beseitigen, wurde das
Kippergeld nach dem tatsächlichen Silbergehalt be-
wertet und 100 Taler schlechtes Kippergeld für
13,3 neue, gute Taler eingezogen. Der Bürger war
durch diese Art der Geld(ver)fälschung um 86,7 %
seines Vermögens betrogen, ehrliche Leute arm
und Gauner reich geworden. Heutzutage greifen
manche Staaten zu ganz ähnlichen Mitteln, um an
das ersparte Geld ihrer Bürger zu kommen und
gleichzeitig die immensen Staatsschulden loszu-
werden.

Selbst der Erfinder des Mikroskops, mit dessen
Hilfe man heute falsches Geld untersucht, der hol-
ländische Brillenmacher Zacharias Janssen, saß im
16. Jahrhundert wegen Geldfälscherei im Kerker,
wenn man zeitgenössischen Berichten glauben darf.

Das Paradebeispiel der Geldfälschung aus politi-
schen Gründen lieferten 1776 die USA, als sie wäh-
rend des Unabhängigkeitskrieges englisches Geld
fälschten, um so die Währung des Inselreiches zu er-

schüttern und weitere militärische Aktionen der
Engländer zu erschweren. England revanchierte sich
prompt und setzte auf Anordnung des Königs
George III. (Regentschaft von 1760 – 1820) massen-
weise falsche Scheine der nach Unabhängigkeit stre-
benden nordamerikanischen Kolonien in Umlauf.
Der amerikanische Continental Congress hatte diese
Scheine, die Continental Bills, 1775 ausgegeben, um
den Unabhängigkeitskrieg zu finanzieren. Paul Re-
vere hatte die Kupferdruckplatten für die Scheine
graviert. Die viel zu große Menge der umlaufenden
Noten in Bezug auf ihre Deckung in „Spanish milled
Dollars“ (spanische 8-Reales-Stücke) und die durch
die primitive drucktechnische Ausgestaltung einfach
herzustellenden Fälschungen (vor allem der Englän-
der) zeigten bald Wirkung, die Scheine waren nach
kurzer Zeit wertlos. Noch heute erinnert ein geflü-
geltes Wort an diese Aktion: Hält ein Amerikaner ei-
nen falschen Dollar oder eine fast wertlose Banknote
eines anderen Landes in Händen, sagt er „Not worth
a Continental“. Erst durch das Münzgesetz vom 2.
April 1792 führte der Kongress den Dollar als allge-
mein gültige Währung der Vereinigten Staaten ein,

Wiener Stadt-Banco-Zettel zu 25 Gulden vom 1.6.1806.
Während der Besetzung Wiens ließ Napoleon die Druck platten

entwenden, um diese Banknoten später zum Schaden der
Feindwährung nachzudrucken.
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im Übrigen das
erste dezimale
Münzsystem der
Welt. Danach je-
doch war England
offensichtlich auf

den Geschmack
gekommen und

fälschte 1789 auch
französische Assignaten,

um die Französische Revo-
lution zu schwächen. Dies

brachte wiederum die Franzosen auf die Idee, 1812
englische Pfundnoten nachzudrucken: Napoleons
Polizeiminister Joseph Fouché bestach Beamte der
englischen Notendruckerei, die ihm die erforderli-
chen Druckstöcke übergaben. Wenige Jahre zuvor
hatte Napoleon russisches und österreichisches Geld
nachmachen lassen, um seinen Kriegen gegen diese
Länder durch Unterminierung der Feindwährung zu
mehr Erfolg zu verhelfen. Als seine Truppen 1805
Wien besetzten, verschaffte der Gouverneur der Be-
satzungstruppen, General Clarke, mehreren Fachleu-
ten geheimen Zugang zur Druckerei des Wiener
Stadt-Banco, so dass später in Paris und sogar in
Italien von exakten Kopien der Platten fleißig Stadt-
Banco-Zettel gedruckt werden konnten. Gerüchte
wollen wissen, dass es sogar Originaldruckplatten
gewesen seien, die Napoleon einfach hatte konfis-
zieren lassen.

Der Geheimdienst der Deutschen Reichswehr ließ
in den 1920er Jahren französische Francs und sow-
jetische Tscherwonez-Noten drucken. General Max
Hoffmann hatte hierzu unter anderem ehemalige
Offiziere und kriminelle russische Emigranten an-
geworben, die mit Wissen deutscher Regierungs-
stellen fälschten. Die Aktion hatte 1925 in Ungarn
begonnen. Eine „Filiale“ des deutschen Geheim-
dienstes unter der Leitung des ungarischen Minis-
ters Prinz Ludwig zu Windischgrätz, Polizeichef
Emmerich Nadossy und einem Oberst der ungari-
schen Armee namens Jankowich hatte die erfor-
derlichen Geräte und Maschinen von dem Reichs-
wehr-Oberst Max Bauer erhalten. Durch Zufall be-
schlagnahmte die Polizei in Frankfurt am Main fal-
sche Tscherwonez-Noten im Wert von zwölf Mil-
lionen Rubel (1 Tscherwonez = 10 Rubel), Oberst

Jankowich ließ sich unvorsichtigerweise in den Nie-
derlanden mit einer riesigen Menge Falschgeld er-
wischen. Ein handfester, internationaler Skandal
war die Folge, der nur mit Mühe beigelegt werden
konnte.

Diese Liste der politischen Fälschung von Geld,
um Kriege zu gewinnen, Waffen kaufen zu können
oder ganz einfach einem gegnerischen Land zu
schaden, ließe sich beliebig fortsetzen. Denn auch
in unserer Zeit begaben sich Kaiser, Könige und
Staatsmänner immer wieder einmal auf Abwege
und fälschten die Währung des Feindstaates, um
diesem Schaden zuzufügen und die Bevölkerung
zu demoralisieren. So sind die Pfundnotenfäl-
schungen der Nationalsozialisten während des
Zweiten Weltkrieges, worauf in einem der folgen-
den Kapitel noch näher eingegangen wird, das
wohl populärste Beispiel dafür.

Die Organisationsstrukturen der 
Fälscher früher und heute

Wenngleich sich allein durch die Verbreitung von
Falschgeld heutzutage kaum noch ein Staatswesen
und keine Volkswirtschaft mehr an den Rand des
Ruins bringen lässt, kann sie doch das Vertrauen
in eine Währung zumindest vorübergehend schmä-
lern, wenn sie professionell und von staatlichen
Stellen gelenkt betrieben wird. Geldfälschung stellt
aber auch für jeden Einzelnen von uns eine kon-
krete Gefährdung und ein unkalkulierbares Verlust -
risiko dar. Der steuer- und abgabenbelastete Nor-
malbürger sieht in dem Geldfälscher oft den
Schlaueren, der dem Staat ein Schnippchen schlägt
und bringt ihm daher durchaus gewisse Sympa-
thien entgegen. Dies trifft insbesondere dann zu,
wenn es sich um einen Einzeltäter handelt, dessen
Schicksal es nicht besonders gut mit ihm gemeint
hat und das sich von den Medien entsprechend
Mitleid heischend ausschlachten lässt. Er bedenkt
dabei aber eines nicht, nämlich die Tatsache eines
unter Umständen großen Geldverlustes für denje-
nigen, der aus Unwissenheit oder Unachtsamkeit
Falschgeld angenommen hat. So ist die Nachah-
mung von Zahlungsmitteln in erster Linie eines,
nämlich kriminell und damit durchaus nichts Be-
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Oben ein falscher Hunderter italienischen Ursprungs (unten Original). Diese legendären Fälschungen wurden
von der Deutschen Bundesbank unter der Klasse D 7 registriert, das Interpol-Organ „Erkennungszeichen“
klassifizierte sie unter dem Indikativ 11 A 215 bzw. die Varianten der Fälschung unter 11 A 215 A und B
sowie 11 A 216.
Das abgebildete Falsifikat ist für den Fachmann an der falschen Nummerierung zu erkennen. Die Nummern
echter Noten der Ausgabe 1. Juni 1977 beginnen ab den Kennbuchstaben NF, die Kennbuchstaben NB gibt
es nur bei der Ausgabe 2. Januar 1970 und nur in Nummernversionen mit kleinen Buchstaben. Außerdem
weisen die Zahlen der Nummerierung im Porträtbereich einen vollkommen falschen Schriftcharakter auf.
Die Wertallonge ist zu blass reproduziert worden, durch den Ausfall vieler Linien wirken Haarpartie und Kinn
des Porträts weißfleckig. Wasserzeichen und Sicherheitsfaden sind durch Aufdruck auf der Vorderseite imi-
tiert worden. Die Fälscherwerkstatt konnte im Oktober 1987 in Mailand ausgehoben werden. Bis Mitte der
1990er Jahre kamen diese Blüten für insgesamt rund 15 Millionen DM im Zahlungsverkehr vor.

wundernswertes. Spätestens
dann, wenn „Otto Normalver-
braucher“ selbst einmal durch
den zufälligen Besitz von Falsch-
geld zu Schaden kommt, tritt
dies ganz klar zutage. Nachvoll-
ziehen kann man somit das Ent-
gegenbringen von Sympathien
allenfalls bei besonders originell
oder mit besonderem Witz vor-

gehenden Einzeltätern, mit Si-
cherheit nicht aber bei Banden
aus dem Bereich der Organisier-
ten Kriminalität. Denn die Zeit
des Einzelgängers, der des
Nachts im Keller seine Druckma-
schine bedient und nur so viele
Blüten herstellt, dass er davon
leben kann, ist ebenso vorbei,
wie die des Fälschers aus Leiden-

schaft, der im stillen Kämmerlein
lediglich aus künstlerischem oder
technischem Ehrgeiz heraus
 ohne Gewinnabsicht fälscht.
Letzterer stellte sowieso nur 
eine Ausnahmeerscheinung dar.
Ebenso fällt heute der Gelegen-
heitstäter, der im Copyshop rasch
ein oder zwei Hunderter kopiert,
kaum mehr ins Gewicht, nicht
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So will es das Gesetz –

Dieser Textblock in seiner
charakteristischen, den meisten
von uns allen sicherlich noch
immer vertrauten Anordnung
stand im oberen Teil des Weiß-
feldes der Rückseite der Bank-
noten der Ausgabe BBk I der
Deutschen Bundesbank, die im
Sommer 1995 aufgerufen wor-
den waren. Sieht man von dem
Wort Freiheitsstrafe anstelle von
Zuchthaus ab, war dieser Straf-
satz in genau diesem Wortlaut
bereits seit den Banknoten des
Kaiserreiches auf deutschem Pa-
piergeld zu finden (der Begriff
Zuchthaus war im Zuge der
Strafrechtsreform 1969 abge-
schafft worden). Er wurde in
dieser Form allerdings niemals
in einem Gesetzestext des
Strafgesetzbuches verwendet.
Der Strafsatz ist lediglich eine
auf den Nenner gebrachte Zu-
sammenfassung des §146 StGB.

WER BANKNOTEN NACHMACHT
ODER VERFÄLSCHT

ODER NACHGEMACHTE ODER VERFÄLSCHTE
SICH VERSCHAFFT

UND IN VERKEHR BRINGT,
WIRD MIT FREIHEITSSTRAFE 
NICHT UNTER ZWEI JAHREN 

BESTRAFT

die rechtlichen Regelungen und die Zuständigkeiten in der
Bundesrepublik Deutschland bei der Verfolgung von 
Falschgeldverbrechen

Geldfälschung ist ein Sonderfall
der Urkundenfälschung, die
Funktionsfähigkeit und Sicher-
heit des Geldverkehrs im Inte-
resse eines geordneten Wirt-
schaftsablaufs sind die zu
schützenden Rechtsgüter. Bei
der ab 1990 ausgegebenen
neuen DM-Noten-Serie BBk III
hatte man allerdings aus gestal-
terischen Gründen auf den
Straftext ebenso verzichtet, wie
ein solcher auch bei den Euro-
Noten nicht vorhanden ist. Dort
verzichtete man aus Platzgrün-
den auf alle entbehrlichen text-
lichen Komponenten, selbst auf
die Angabe des Notenwertes in
Buchstaben. Aufgrund der vie-
len Amtssprachen der Mit-
gliedsländer wäre dies auf den
Banknoten ein enormes gestal-
terisches wie Platz raubendes
Problem geworden. Lediglich
die Währungsbezeichnung er-
scheint neben der lateinischen
Version auch in griechischen
Buchstaben.

Die Bestimmungen des 
Strafgesetzbuches
(StGB)

Der Jurist sieht den Tatbe-
stand des Nachmachens von
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Geld dann als erfüllt an, wenn dem Produkt der
Anschein echten und gültigen Geldes so inne-
wohnt, dass hierdurch im Zahlungsverkehr der Arg-
lose getäuscht werden kann, das heißt die Ver-
wechslung mit echtem Geld möglich ist. An die zur
Täuschung geeignete Ähnlichkeit werden hierbei
keine allzu hohen Anforderungen gestellt. Auch ist
es gleichgültig, durch welche Herstellungsmittel die
Täuschung herbeigeführt wird. So erfüllt zum Bei-
spiel auch das Zusammenkleben von Teilen echter
Banknoten, die sogenannten Systemnoten, den
Tatbestand der Geldfälschung. Der gleiche Sach-
verhalt trifft auf die Verfälschung von Geld zu, also
die Herbeiführung des Anscheins eines höheren
Wertes eines an sich geringerwertigen Zahlungs-
mittels. Beispiele: Verfälschung einer Note zu 10
Euro in eine solche zu 100 Euro oder zu 1 Dollar
in eine Note zu 100 Dollar. Die Rechtsprechung hat
im Übrigen erkannt, dass nur derjenige gegen §
146 StGB verstößt, der Geld nachmacht, das heißt,
zum Zeitpunkt der Fälschung gültige, staatlicher-
seits mit einem Zwangskurs versehene, in Umlauf
befindliche Zahlungsmittel, also Geld im eigentli-
chen Rechtssinne. Wer daher längst außer Umlauf
befindliche Noten, zum Beispiel DM-Banknoten,
fälscht, kann wegen Geldfälschung nicht belangt
werden. Er wird allenfalls wegen Betruges bestraft,
wenn er versucht, diese nachgeahmten, nicht mehr
kursgültigen DM-Noten bei einer Bank in Euro ein-
zutauschen oder sie an Sammler zu verkaufen. Da-
von ausgenommen ist aber die Herstellung eines
nicht ausgegebenen Geldzeichens, beispielsweise
einer „Note“ zu 1000 Euro, die es originär gar nicht
gibt. Hier ist ebenfalls der Tatbestand der Geldfäl-
schung vollendet, wenn ein solches Falsifikat in der
Absicht, es als echtes Geld zu verwenden, in Ver-
kehr gebracht werden soll.

§ 146 StGB stellt das Nachmachen und Inver-
kehrbringen als solches unter Strafe. Der Täter
muss hier zum einen mit Vorsatz handeln (wobei
bedingter Vorsatz genügt), zum anderen ist für das
Greifen dieser Strafnorm die Absicht, das heißt der
zielgerichtete Wille, erforderlich, unechtes Geld als
echt in Verkehr zu bringen oder das Inverkehrbrin-
gen zu ermöglichen. Die Rechtsprechung sieht fal-
sches Geld dann als in Verkehr gebracht an, wenn
es so aus dem Gewahrsam entlassen wird, dass ein

anderer in die Lage versetzt wird, sich des falschen
Geldes zu bemächtigen und nach Belieben damit
umzugehen. Damit ist auch bereits die einfache
Fahrlässigkeit gemeint, zum Beispiel dann, wenn
ein Fälscher nachgemachte Banknoten offen he-
rumliegen lässt und ein Dritter sich ohne große
Mühe ihrer bemächtigen kann. Nicht als in Verkehr
gebracht gilt Falschgeld dann, wenn der Hersteller
die Falsifikate nur vorzeigen will, um zum Beispiel
vor Dritten kreditwürdig zu erscheinen oder um da-
mit anzugeben. Auch wird derjenige nicht wegen
Geldfälschung im Sinne des § 146 StGB bestraft,
der Geld ohne die zielgerichtete Absicht des Inver-
kehrbringens nachmacht, um es zu Hause vor dem
Zugriff Dritter sicher zu verwahren, aus welchem
Grunde auch immer dies geschehen mag. Denn der
Besitz von Falschgeld ist nicht verboten und nicht
strafbar. In diesem Zusammenhang erinnere man
sich an den berühmt-berüchtigten schwedischen
Zündholzkönig Ivar Kreuger, der versuchte, das
Monopol am Zündholz-Weltmarkt zu erlangen. Er
gab 1928 einem Drucker in Stockholm den Auf-
trag, 150 Millionen falsche US-Dollar in 20-, 50-
und 100-Dollar-Noten herzustellen. Sie mussten
qualitativ nicht einmal besonders gut sein, denn
sie dienten nur dazu, in seinem Büro als „Schau-
geld“ aufgestapelt zu liegen. Besucher sahen stau-
nend die Berge von Geld bei Kreuger, der die Sum-
me auch in seine Geschäftsbücher eintragen ließ
und so damit arbeitete, Kredite bekam, große Ge-
schäfte tätigte. Nichts charakterisiert die Macht
Kreugers besser als die Tatsache, dass er 1929 dem
durch die Weltwirtschaftskrise (New Yorker
„Schwarzer Freitag“) gebeutelten Deutschen Reich
eine Anleihe in Höhe von 125 Millionen US-Dollar
gewährte, die Jahrzehnte lang getilgt werden
musste. Sie bescherte uns damals das vor Jahren
abgeschaffte Zündholzmonopol nebst der eben-
falls abgeschafften Zündholzsteuer. 1932 brach
das auf tönernen Füßen stehende Kreuger-Imperi-
um zusammen.

Die Mindeststrafe für Geldfälschung und das In-
verkehrbringen legt § 146 StGB heute mit einem
Jahr Freiheitsentzug fest. In minderschweren Fällen
kann eine Freiheitsstrafe von mindestens 3 Mona-
ten verhängt werden. Lediglich bei gewerbs- oder
bandenmäßiger Falschgeldherstellung und -ver-
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breitung gilt die alte Mindeststrafe von zwei Jah-
ren. Der Gesetzgeber hatte sich zu dieser Differen-
zierung und Verringerung veranlasst gesehen, als
in den 1990er Jahren viele PC-Fälschungen von
Jugendlichen auftauchten, die sich der Schwere
des Delikts oftmals nicht bewusst gewesen waren.
Für diese nach Ansicht des Gesetzgebers minder-
schweren Fälle wurde daher durch das Sechste Ge-
setz zur Reform des Strafrechts vom 26. Januar
1998 der Strafrahmen für das Grunddelikt nach §
146 geändert und – wie erwähnt – auf ein Jahr
vermindert. Dies dürfte ein in der Justizgeschichte
einmaliger Fall sein, dass die Strafe für ein Verbre-
chen aufgrund des häufigen Vorkommens dessel-
ben und quasi zum Schutz der Täter verringert
wird…. Nach Auskunft des LKA Baden-Württem-
berg ist die Geldfälschung durch Schüler und Ju-
gendliche aber derzeit kein Massenphänomen
mehr. Offensichtlich hat es sich herumgesprochen,
dass Geldfälschung kein Kavaliersdelikt ist.

Die Vorschrift des § 147 StGB besagt, dass der-
jenige, der – abgesehen von den Fällen des § 146 –
falsches Geld als echt in den Verkehr bringt, be-
straft wird. Dieser Paragraf erfasst einen Verge-
henstatbestand als Auffangtatbestand, und zwar
dergestalt, wenn derjenige, der falsches Geld als
echt in den Verkehr bringt, weder als (Mit-)Täter
einer vollendeten oder versuchten Straftat nach §
146 StGB noch als Teilnehmer an einer solchen
Straftat angesehen werden kann. Hierbei sind ver-
schiedene Konstellationen denkbar. Einmal wäre
dies der Fall, wenn beim Fälschen oder sich Ver-
schaffen zunächst nicht die Absicht des Inverkehr-

bringens bestanden hat, zum Beispiel, wenn nach
der Fälschung die (böswillige) Absicht des Inver-
kehrbringens zunächst aufgegeben und dann spä-
ter aufgrund eines neuen Entschlusses doch noch
in die Tat umgesetzt wird. Des Weiteren, wenn das
Falschgeld gutgläubig, d.h. in der Meinung, es sei
echtes Geld, erworben wird, später die Unechtheit
festgestellt und die Fälschung dennoch in Verkehr
gebracht wird. Damit ist das in der Praxis häufig
vorkommende sogenannte „Abschieben“ gemeint.
Oder auch, wenn jemand als Helfer einer Person,
die Falschgeld mit Absicht in Verkehr bringt, tätig
wird, aber nicht weiß oder nicht damit rechnet,
dass diese Person mit Absicht handelt. Zugegeben,
der letzte Fall klingt konstruiert und kommt sicher-
lich nicht häufig vor.

Das alles hört sich kompliziert an und ist es wohl
auch, denn die genannten Auslegungen sind viel-
fach durch die Rechtsprechung der vergangenen
Jahrzehnte entstanden. Es wird hier zunächst im-
mer nur der rein rechtliche Tatbestand gewertet,
ohne Rücksicht darauf, ob dies auch beweisbar ist.
Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes aus
1995 verschafft sich auch derjenige Falschgeld,
verstößt also gegen § 146 StGB, der es zuvor einem
anderen zahlungshalber übergeben hat, dann je-
doch wieder zurücknimmt, weil der andere die Un-
echtheit erkannt hat. Der dem Urteil zugrundelie-
gende Fall war folgender: Der Käufer eines Fahr-
zeugs hatte dem Verkäufer wissentlich Falschgeld
gegeben. Dieser hatte die Banknoten auf ihre Echt-
heit hin überprüft und sie als falsch erkannt. Auf
seine Beschwerde hin nahm der Käufer die Falsifi-

„Blüte“ zu
Werbezwecken.
Hier ist nicht
auszuschließen,
dass die
Druckunterlagen
missbräuchlich
verwendet
werden.
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kate wieder zurück. Das Landgericht Offenburg
wertete sowohl die Hingabe des Falschgeldes wie
auch die Rücknahme als eine Verletzung im Sinne
des Strafgesetzbuches. Der BGH bestätigte diese
Rechtsauffassung des Landgerichts. Seine Begrün-
dung war, dass falsches Geld, sobald es als solches
erkannt wurde, nicht länger im Verkehr bleiben
darf. Es hätte – außer zum Zweck der behördlichen
Sicherstellung – den Verfügungsbereich des Emp-
fängers, in diesem Fall also des Auto-Verkäufers,
nicht mehr verlassen dürfen. Er hätte dann zwar
einen nicht befriedigten Geldanspruch gehabt,
doch hätte er auch nicht verlangen können und
dürfen, dass der Käufer das Falschgeld zurück-
nimmt. Im Umkehrschluss hätte der Käufer das
Falschgeld auch nicht zurücknehmen dürfen. Dabei
spielt es keine Rolle, ob der Empfänger auf Rück-
nahme drängte oder er als der ertappte Verausge-
ber das Beweismittel nicht in fremder Hand lassen
wollte. Mit seiner Rückforderung liege ganz klar
der Straftatbestand der Falschgeldbeschaffung vor,
entschieden die Richter.

In Bezug auf die Annahme eines falschen Zah-
lungsmittels im täglichen Barzahlungsverkehr, zum
Beispiel an der Supermarktkasse, vertrat die Bun-
desbank allerdings lange Zeit eine andere Auffas-
sung. So konnte nach Meinung der Notenbanker
eine Supermarktkassiererin durchaus eine ihr an-
gebotene und von ihr als falsch erkannte Banknote
an den Kunden zurückgeben. Denn für den Handel
und auch für den normalen Bürger gibt es keine
Anhaltepflicht, wie sie § 36 BBankG für Kreditin-
stitute normiert. Ansonsten würden schließlich die
Sicherheitsmerkmale sowie die diesbezüglichen
Schulungen ins Leere laufen, wenn anhand dieser
ein falsches Zahlungsmittel zwar erkannt werden
würde, dieses aber nicht zurückgegeben werden
dürfte. Andererseits wiederum könnte die Kassie-
rerin in unserem Beispiel die falsche Note natürlich
einbehalten und an die Polizei abführen oder ver-
nichten und von ihrem Kunden eine andere, echte
Note verlangen. Dies würde aber in der Praxis mit
Sicherheit auf massiven Widerstand von Seiten des
betroffenen Kunden stoßen und wäre kaum prak-
tikabel. Noch heute handhaben Staatsanwälte die-
sen Sachverhalt unterschiedlich. Während die einen
dem BGH-Urteil aus 1995 folgen und auch in un-

serem Beispiel der Supermarktkassiererin zumindest
Beihilfe zum Inverkehrbringen und damit einen
Verstoß nach § 147 StGB unterstellen, sehen die
anderen in der Rückgabe eines falschen Geldzei-
chens keinen Verstoß. Endgültig geklärt ist dieser
Sachverhalt also noch immer nicht. Im Zweifelsfall
empfiehlt es sich daher, ein sicher als falsch er-
kanntes Geldzeichen einzubehalten, also dem wei-
teren Umlauf zu entziehen und ggf. an die Polizei
abzuliefern. Hier muss nach den Umständen des
jeweiligen Einzelfalles verfahren werden.

Im Übrigen ist es ein besonders in den Medien
immer wieder verbreiteter Irrglaube, dass falsche
Noten oder Münzen an die Polizei abgeliefert wer-
den müssen. Der Privatmann darf ein erhaltenes
Falschstück lediglich nicht mehr in Umlauf bringen,
er muss auch sicherstellen, dass dies nicht zufällig
oder fahrlässig erfolgt, zum Beispiel durch unwis-
sende Kinder. Ansonsten darf er damit nach Belie-
ben verfahren. Natürlich macht es Sinn, Falschgeld
der Polizei zu übergeben, da hierdurch deren Chan-
cen erhöht werden, über die Menge der aufge-
tauchten Blüten und deren Verbreitungsgebiet die
Verbreiter und die Hersteller zu ermitteln. Eine Vor-
schrift aber, die für den Normalbürger eine Ablie-
ferungspflicht festlegt, gibt es nicht. Davon unbe-
rührt bleibt allerdings die polizeiliche Sicherstel-
lung bzw. Beschlagnahme, wenn dies im speziellen
Einzelfall zu Ermittlungszwecken zwingend erfor-
derlich erscheint oder ist. Eine Ausnahme gibt es
aber. Diese ist in § 36 des Bundesbankgesetzes ge-
regelt und wird nachfolgend noch näher beschrie-
ben.

Hier wären wir bei einem weiteren Problem an-
gelangt. Viele Einzelhändler, insbesondere Tankstel-
len, weisen oftmals mit Aufklebern an ihren Schau-
fenstern oder Zapfsäulen darauf hin, dass sie keine
200- oder 500-Euro-Noten akzeptieren, da im Falle
einer Fälschung der Schaden für den Ladeninhaber
groß ist. Da der Euro, wie früher die DM, das ein-
zige unbeschränkt gültige gesetzliche Zahlungsmit-
tel ist, das jedermann zur rechtsgültigen Tilgung ei-
ner Geldschuld zwingend annehmen muss, könnte
man nun daraus schließen, dass diese Annahmever-
weigerung gesetzeswidrig ist. Hier aber handelt es
sich um eine zivilrechtliche Angelegenheit. Der La-
deninhaber weist von vorneherein darauf hin, dass
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„Blüten“ und andere Gewächse

In den Medien und im Publi-
kum werden falsche Banknoten
umgangssprachlich meist als
„Blüten“ bezeichnet. Auch der
Autor benutzt gelegentlich diesen
Terminus, da er sich eben einge-
bürgert hat, obwohl er nicht kor-
rekt ist. Dieser Ausdruck ist inso-
fern nicht korrekt, als die Strafver-
folgungsbehörden, die Deutsche
Bundesbank und die Europäische
Zentralbank ihn nicht für Falsch-
geld, sondern für Nachahmungen
und Abdrucke zu Werbezwecken,
Illustrationen und ähnliche
Drucksachen verwenden. Hier gab
es schon früher seitens der Deut-
schen Bundesbank und jetzt von
Seiten der EZB genaue Vorgaben,
was Größe und Abbildungsge-
nauigkeit ihrer Banknoten anbe-
langt, um die Gefahr der Ver-
wechslung mit diesen auf jeden
Fall auszuschließen.

Entsprechen Reproduktionen
zwar nicht den genannten Krite-
rien, können aber aus anderen
Gründen nicht mit echten Euro-
Banknoten verwechselt werden,
bestätigen die EZB oder die je-
weilige nationale Zentralbank
auf Antrag die Rechtmäßigkeit
der Reproduktionen. Die ge-
nannten Vorschriften gelten be-
reits vorausschauend auch für
eingezogene Euro-Banknoten,
die nicht mehr gesetzliches Zah-
lungsmittel sind. Im Übrigen sind
diese Vorschriften auch für
Banknoten eines fremden Wäh-
rungsgebiets anzuwenden. Zu-
dem ist bei der Herstellung von
Reproduktionen, die die Bestim-
mungen erfüllen, anfallendes
Zwischenmaterial, das seiner Art
nach geeignet ist, zur Herstel-
lung verwechslungsfähiger No-
ten verwendet zu werden (zum
Beispiel Filme, Farbauszüge, Kli-
schees, Negative, Dateien,
Scans), nach Ende der Herstel-
lung der Reproduktionen unver-
züglich zu vernichten. Gegen
Abbildungen kursgültiger Euro-

Im Wahlkampf des Jahres 1953
erschienen diese Flugblätter
mit dem Nachdruck der
Vorderseite eines 10-DM-
Scheins, die Rückseite zeigt
Propaganda der KPD. Trotz des
im Verhältnis zu echten
Banknoten größeren Formats
von 16,4 x 7,6 cm und des
einfarbigen lilablassblauen
Drucks tauchten diese
„Blüten“ vielfach im Zahlungs-
verkehr auf.
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Noten in starker Vergrößerung,
z.B. als Leuchtreklame oder ein-
seitig auf Pappe aufgezogen, hat
die EZB keine Einwände (vgl. in
diesem Zusammenhang die Aus-
führungen im Kapitel „So will es
das Gesetz…“).

Die Deutsche Bundesbank hat-
te zu Beginn der 1980er Jahre
mit dem Copyrightvermerk
© DEUTSCHE BUNDESBANK ihr
Urheber- und Verwertungsrecht
an den von ihr emittierten DM-
Banknoten verdeutlicht. Ein sol-
cher Vermerk war und ist auch
bei vielen anderen Notenbanken
seit langem gebräuchlich. Dass
alle Arten von Abbildungen und

Druckereiarbeiter aus Rehau an
sich genommen. Sie zeigten
rückseitig einen Werbetext, die
Vorderseite bestand aus dem Bild
des seinerzeitigen 100-DM-
Scheines in Originalgröße, jedoch
mit dem abgewandelten Text
„30 DM“. Der Arbeiter fertigte
nach Feierabend eine entspre-
chende Rückseite und gab eine
dieser Fälschungen auf dem
Trachtenfest in Waldkirchen
(Landkreis Freyung-Grafenau) als
Hunderter einer Bierzelt-Bedie-
nung in Zahlung. Diese bemerkte
erst am Abend bei der Abrech-
nung den Betrug und erstattete
Anzeige, worauf im Zuge der Er-
mittlungen die Druckerei ausfin-
dig gemacht, die Klischees und
weitere 40 Falschnoten be-
schlagnahmt und der Arbeiter
festgenommen wurde. Wenn
solche Scheine als echt ange-
nommen werden, dann vielleicht
bei schlechter Beleuchtung oder
erheblich mangelnder Aufmerk-
samkeit, wie dies Mitte der
1970er Jahre in Niedersachsen
der Fall war, als 100-DM-Noten
der Ausgabe 2.1.70 auftauchten,
die neben dem Aufdruck „Mus-
ter“ auch noch fünf Millimeter
schmaler und zehn Millimeter
kürzer als echte Scheine waren.
Dennoch gelang es Betrügern,
einige Stücke davon loszuwer-

Kopien, insbesondere auch die
Druckunterlagen zur Herstellung,
nur nach den von ihr aufgestell-
ten Regeln gefertigt und ver-
wendet werden durften, doku-
mentiert nun in gleicher Weise
auch die EZB. Deren Copyright-
vermerk auf den Euro-Bankno-
ten befindet sich auf der Vorder-
seite der Noten unmittelbar vor
den verschiedensprachigen Ab-
kürzungen des Notenbankna-
mens und schließt mit der Jah-
reszahl 2002 der ersten Ausgabe
der Banknoten dieser ersten Eu-
ronoten-Serie ab.

Klischees zur Herstellung von
Werbedrucken hatte 1975 ein

Diese Blüten sind Filmgeld, so
genanntes Movie Prop Money
amerikanischer Herkunft. Sie
können eigentlich nur bei
mangelnder Aufmerksamkeit
für echt gehalten werden,
dennoch ist eine missbräuchli-
che Verwendung nicht ganz
ausgeschlossen. Besonders die
Rückseite des Zwanzigers hat
große Ähnlichkeit mit einer
echten Dollarnote.
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den. So leichtfertig sind viele
Menschen bei der Annahme von
Geld.

Verstärkt waren diese so ge-
nannten „Blüten“ in den 1950er
und 1960er Jahren ein Thema.
So hatte im Sommer 1951 das
„Westdeutsche Komitee zur Vor-
bereitung der Weltfestspiele“ in
einer Hamburger Druckerei
300.000 Reklamezettel herstellen
lassen, die auf der einen Seite ei-
nen Werbetext, auf der anderen
die Rückseite einer 20-DM-Note
zeigte. 447 Stück dieser Blüten
wurden alsbald im Zahlungsver-
kehr angehalten, 200.000 Stück
der Reklameblätter konnten
noch vor der Verteilung be-
schlagnahmt und vernichtet wer-
den.

Um die Weihnachtszeit 1952
tauchten in Oberbayern und im
neu gegründeten Südweststaat
Baden-Württemberg Werbe-

Blüte tauchte im Zahlungsver-
kehr auf. Das dicke Papier des
Prospektes war gespalten und die
dann dünneren Hälften zusam-
mengeklebt worden. Wenngleich
der so fabrizierte Schein immer
noch etwas dicker war als ein
echter Schein, sich auch lappiger
und weicher anfühlte als ein sol-
cher und das charakteristische
Druckbild des Stichtiefdrucks ver-
missen ließ, wurde er doch in vie-
len Fällen als echt akzeptiert.
Aber die Einziehung der als Bei-
lage zu einem landwirtschaftli-
chen Wochenblatt verteilten Pro-
spekte gestaltete sich in diesem
Falle nicht ganz einfach. Obwohl
sich die Bank deutscher Länder in
einem Gutachten dahingehend
geäußert hatte, dass die Abbil-
dungen sowohl bildmäßig als
auch farblich echten Banknoten
täuschend ähnlich und beide No-
tenbilder zusammengeklebt ge-
eignet seien, zu Betrugszwecken
verwendet zu werden, lehnte das
um die Beschlagnahme der
Druckunterlagen und der restli-
chen fertigen Prospekte ersuchte

schriften einer Fabrik für land-
wirtschaftliche Maschinen aus
dem schwäbischen Kirchheim/
Teck auf. Der Prospekt warb mit
der Abbildung von Vorder- und
Rückseite einer 10-DM-Note der
Ausgabe 1949 in Originalgröße
und –farbe für einen neuartigen,
großen Rechen und versprach
dem Besteller einen Rabatt von
eben diesen 10 DM. Statt 97 soll-
te das neuartige Gerät, welches
das Heumachen erleichtern sollte,
nur 87 DM kosten, wenn unter
Bezugnahme auf die Werbe-
schrift bestellt werden würde. Die
Abbildung war ausgezeichnet ge-
lungen, lediglich anstelle der Un-
terschriften „Vocke“ und „Kön-
neker“ hatte man zwei unleserli-
che Namenszüge in die Klischees
eingesetzt und war damit der
Meinung, sich nach Recht und
Gesetz zu verhalten. Es dauerte
nicht sehr lange und auch diese

„Faksimile-Fälschungen“ italienischer
Provenienz der früheren 500-DM-Note und des
100.000-Lire-Scheins. Deren Herstellung war
nach deutschem Recht bereits der Geldfäl-
schung nach § 146 StGB zuzuordnen, nach
damaliger italienischer Rechtslage infolge des
schwarzen Überdrucks aber erlaubt. Die
Nachdrucke wurden zu Betrügereien vielfältiger
Art benutzt, die Herstellungsmittel zum Teil
auch zur Geldfälschung.
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Amtsgericht München diese ab.
Der Richter war der Meinung,
dass das Papier so dick sei, dass
niemand auf einen solchen

Prospektscheine nicht nur als pa-
piergeldähnliche Drucksache im
Sinne des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten, sondern als
Falschgeld im Sinne von § 146
StGB zu behandeln und die Be-
völkerung durch die örtliche
Presse vor der Annahme dieser
Blüten zu warnen. Gleichzeitig
wurde die Kriminalpolizei in
Kirchheim/Teck ersucht, beim
dortigen Amtsgericht die Be-
schlagnahmung der Prospekte
und der Klischees zu beantragen.
Aber auch dieses Gericht lehnte
die Beschlagnahme ab, so dass
sich die Polizei nunmehr mit der
vorsorglichen polizeilichen Si-
cherstellung behalf und Anzeige
wegen Übertretung der einschlä-
gigen Vorschriften des OWiG er-
stattete. Damit wurden dann
auch die Druckunterlagen und
restlichen 60.000 Exemplare in
München zunächst sichergestellt.
Der Auftraggeber, eben jene Fa-
brik für landwirtschaftliche Gerä-
te und Maschinen, wandte ein, er
habe sich vor Erteilung des
Druckauftrags bei der zuständi-
gen Handelskammer erkundigt
und von dort die Auskunft erhal-
ten, dass gegen die Herstellung
des Prospektes in der geplanten
Form keine rechtlichen Bedenken
bestünden. Aufgrund dieser un-
zutreffenden Einschätzung wur-
de das Verfahren mangels Be-
wusstseins der Rechtswidrigkeit
am 1. April 1953 eingestellt und
die Prospekte sogar freigegeben.
Der Auftraggeber folgte jedoch
der polizeilichen Anregung und
vernichtete die Werbeblätter, die
Druckklischees stellte er der Bank
deutscher Länder zur Verfügung.
Insgesamt waren 130 Stück die-

„Geldschein“ hereinfallen würde.
Dennoch wies das Bayerische
Landeskriminalamt die Polizei-
dienststellen an, auftauchende

Eine ganz typische Blüte ist auch dieser „120-Euro-Schein“, der Anfang 2011 in
einer Werbeaussendung eines großen deutschen Telekommunikationsanbieters
enthalten war.

Die kuriose Verfälschung einer surinamesischen 100-Gulden-Note unbekannten
Ursprungs. Je eine solche Note wurde im März 2006 bei einer Bank sowie im
September dieses Jahres bei der Geldbearbeitung der Bundesbank in Bielefeld
angehalten.

Zum Vergleich: Der echte 100-Gulden-Schein von Surinam.
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Schlusswort und Ausblick

Der Wettlauf zwischen fal-
schem und echtem Geld, zwi-
schen Polizei und Notenbank auf
der einen und den Fälschern auf
der anderen Seite, wird weiterge-
hen. Die echten Zahlungsmittel
werden mit weiterentwickelten
und verfeinerten Sicherungs-
und Echtheitsmerkmalen ausge-
stattet werden, die Fälscher wer-
den versuchen, auch diese mög-
lichst täuschend nachzuahmen –
und es in vielen Fällen schaffen.
Die rasante Fortentwicklung der
Technik, insbesondere der
Drucktechnik und der computer-
gestützten Kopier- und Bildbe-
arbeitungstechnik, wird ihnen in
die Hände spielen und das Fäl-
schen erleichtern. Die Notenban-
ken werden daher in immer kür-
zeren Abständen ihre Banknoten
mit verbesserten oder gänzlich
neu entwickelten Sicherungs-
techniken versehen müssen. Im
Klartext heißt das: es werden in
immer kürzeren Abständen neue
Banknoten ausgegeben werden
müssen. Die Zeiten, in denen ei-
ne Notenserie über 30 und mehr
Jahre hinweg im Umlauf war,
sind endgültig vorbei. Und die
Prognose von vor 20 Jahren,
dass die Nutzung von Bargeld
rapide abnehmen wird, hat sich
ebenfalls nicht erfüllt. Noch im-
mer ist das Bargeld zumindest
des Deutschen liebstes Zahlungs-
mittel.

Die Europäische Zentralbank
hat bereits reagiert. Derzeitigen

Planungen zufolge wird voraus-
sichtlich Anfang 2013 der erste
Nennwert einer völlig neu ge-
stalteten Euro-Notenserie mit
verbesserten und leichter er-
kennbaren, das heißt „benutzer-
freundlicheren“ Sicherheitsmerk-
malen der neuesten Generation
in Umlauf kommen. Welche Si-
cherungen bzw. welche Verbes-
serungen genau dies sein wer-
den, ist derzeit von der Noten-
bank noch nicht zu erfahren. Im
Abstand von jeweils einem Jahr
werden dann die weiteren Stü-
ckelungen folgen. Die Scheine
behalten die bisherigen Motive
der sieben Zeitalter und Stile in
Europa sowie die rückseitigen
Brückendarstellungen bei, wer-
den jedoch in leicht veränderter
Position auf den Scheinen darge-
stellt sein. Diese Motive werden
aber auch weiterhin keine real
existierenden Bauwerke abbil-
den, sondern fiktiv bleiben und
nur die jeweilige Epoche reprä-
sentieren. Auch die große Wert-
zahl auf der Vorderseite jeder
Stückelung soll optisch prägnan-
ter erscheinen und wird damit
noch deutlicher zu erkennen
sein. Bei der derzeitigen Serie lei-
den verschiedene Stückelungen
darunter, dass sich diese Wert-
zahl nicht genügend abhebt, da
sie zu sehr mit dem Hauptmotiv
verschmilzt. Größe und Wertfar-
be jeder Stückelung dieser neuen
Serie ES2 werden sich dabei
nicht ändern. Bekannt ist aber
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bereits, dass es keine Plastikscheine aus Polymer
geben wird. Unsere Geldscheine werden weiterhin
auf herkömmlichem, aus dem Grundstoff Baum-
wolle bestehenden Papier gedruckt werden. Beide
Ausgaben, die seitherige und die neue, werden
dann eine ganze Zeit lang nebeneinander als ge-
setzliches Zahlungsmittel gültig sein.

Die Menge des umlaufenden Euro-Falschgeldes
gibt derzeit sicherlich keinen Anlass zu ernster Be-
sorgnis. Dies ist dennoch kein Grund, hinsichtlich
der sicherheitstechnischen Weiterentwicklung der
Banknoten die Hände in den Schoß zu legen. Zu-
dem wird der verstärkten Präventionsarbeit, das
heißt der umfassenden Schulung aller am baren
Zahlungsverkehr Beteiligten, in Zukunft noch mehr
Bedeutung zukommen. Und nach wie vor gilt für
Notenbank, Polizei, Kreditinstitute und Wertdienst-
leister sowie für das Publikum: Wachsam bleiben!
Damit es auch weiterhin heißen kann

„Unser Bares ist Wahres!“
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Fälschung, Verbreitung, Verfolgung –

auf der Spur des falschen Geldes 

und seiner Hersteller
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„Geldfälscher … Schon das Wort als solches hat für

viele immer noch etwas Aufregendes, Prickelndes,

den Reiz des Ungewöhnlichen. Es verheißt atem -

lose Spannung, Dramatik, Gefahr und Abenteuer,

Auseinandersetzung mit der Polizei und perfekte

Beherrschung der Technik.“

Dieses Buch entführt den Leser in die Welt des falschen Geldes und seiner Hersteller. Der Leser lernt beispiels-

weise Carl Wilhelm Becker kennen, der antike Münzen in derart hervorragender Qualität nachgemacht hat,

dass sie jahrzehntelang in vielen Sammlungen unerkannt blieben und noch sind. Oder Karl Peglow, den bisher

perfektesten Einzeltäter der Bundesrepublik. Er verfolgt die Geschichte des „Blüten-Rembrandts“ aus Mün-

chen, ein Kunstmaler, der in den 1970er Jahren 1000-DM-Scheine von Hand so exakt gezeichnet hatte, dass

er mehr als 80 Stück davon problemlos absetzen konnte. Besonders spannend ist die nicht enden wollende

Geschichte um eine gigantische Falschgeld-Verschwörung unserer Tage: die des so genannten Super-Dollars.

Eine Menge kriminalistischer und statistischer Details, die rechtlichen Regelungen in Deutschland bei der Ver-

folgung von Falschgelddelikten ebenso wie die Herstellungstechniken, die die Nachahmer von Münzen und

Banknoten angewendet haben und anwenden, findet der Leser ebenso wie eine der größten Geschichten von

Falschgeldbetrug der Weltgeschichte: die Fälschung englischer Pfundnoten durch die Nationalsozialisten in

einem Konzentrationslager während des Zweiten Weltkriegs.

Kurzgefasste Falldarstellungen aus den letzten 60 Jahren sowie einiges zum Schmunzeln von Spaß- und Pech-

vögeln aus der Geldfälscherzunft runden die Thematik ab.

Ein umfassender und spannend geschriebener Einblick in die geheimnisvolle und mit eigenartigem Flair be-

haftete Welt des falschen Geldes. Mit vielen, zum Teil farbigen Abbildungen.

Karlheinz Walz, Bankbetriebswirt und Journalist, beschäftigt sich seit seiner Jugend schwerpunktmäßig

und wissenschaftlich mit den Banknoten der Bank deutscher Länder und der Deutschen Bundesbank

sowie insbesondere mit dem Thema Falschgeld. Er ist seit vielen Jahren Fachautor des Battenberg-Gietl-

Verlags für diese Bereiche.
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